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Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz

Die Fortbildung zur “Fachkraft für Rufanlagen” mit Prüfung und schriftlichem Nachweis (Zertifikat)

Unser SEMINAR-ANGEBOT: 

Teilnehmerprofil:
• Fachkräfte in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Justizvollzugsanstalten, u.a.

Schulungsinhalte:
• Überblick über relevante Normen und Rechtsgrundlagen
• Errichten, Instandhalten und Betrieb von Rufanlagen
• Vermeidung häufiger Fehler
• Prüfung zur zertifizierten zur Fachkraft für Rufanlagen

Schulungsziel:
• Sie erwerben geschultes Fachwissen, um eine Rufanlage nach den geltenden Normen zu aufzubauen, zu prüfen und deren Funktionstüchtigkeit

zu bescheinigen
• Mit dem Zertifikat dokumentieren Sie Ihre Fachkompetenz & sorgen für Ihre eigene Haftungsminimierung

Kosten:
• 550,00 Euro/Teilnehmer (inkl. Dokumentation) 

Termine auf Anfrage

Anmeldung und weitere Informationen über unsere Seminarabteilung: Tel. + 49 7841 6223-0 oder E-Mail an seminare@securiton.de

Mit dem Datum 1. Juni 2016 hat die erneuerte Version der DIN VDE 0834-1 ihre Gültigkeit erhalten. 
Ihr Titel lautet: “Rufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen - Teil 1: 
Geräteanforderungen, Planen, Errichten und Betrieb.” 

Die Norm für Rufanlagen DIN VDE 0834-1 beinhaltet neben neuen technischen Anforderungen auch gravier-
ende Änderungen:

• Die elektrische Sicherheit bei der Nutzung von Rufanlagen wurde neu und einheitlich definiert
• Die Zusammenschaltung von Rufanlagen mit Medizinprodukten wurde komplett neu beschrieben
• Die Ausfallsignalisierung von Steuereinheiten und Energieversorgungsgeräten wurde deutlicher beschrieben und muss schon bei der Planung

Berücksichtigung finden
• Öffentlich zugängliche WCs für Menschen mit Behinderung müssen über eine Rufanlage nach DIN VDE 0834 nebst zusätzlichen Anforderungen

verfügen
• Die Nutzung von standardisierten Übertragungswegen wurde definiert

Eine weitere entscheidende Änderung ist in Kraft getreten: Das Errichten, Ändern, Erweitern und Instandhalten von Rufanlagen darf nur durch eine 
“Fachkraft für Rufanlagen” vorgenommen werden. Die “Fachkraft für Rufanlagen” muss über eine elektrotechnische (Berufs-) Ausbildung verfügen.


